
Wahlbekanntmachung 
für die Wahl des Landrates im Landkreis Uckermark am 19. April 2026 nach § 42 BbgKWahlV 

 

 
1. Am 19. April 2026 findet die Wahl des Landrates im Landkreis Uckermark statt. 

 
Die Wahlen dauern von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde ist für die Wahl in folgende  28 Wahlbezirke eingeteilt: 

 
Wahlbezirk 1: Stadt Angermünde 

 An der MTS, An der Umgehungsstraße, Bleiche, Büchnerstraße, 
Emaillegasse, Freiligrathstraße, Goethestraße, Hamai-Wiesen, Hei-
nestraße, Herweghstraße, Klostergasse, Klosterstraße, 
Mudrowweg, Radweg am Mündesee, Schillerplatz, Schwedter 
Straße (HNR 1-62), Unterwall, Zur Hamey, Zur Stadtmauer 

Wahllokal: Angermünder Bildungswerk e.V., An der MTS 7 - barrierefrei 
 

Wahlbezirk 2: Stadt Angermünde 
 Brüderstraße, Fischerstraße, Hoher Steinweg, Jägerstraße, Lö-

senergasse, Markt, Mittelweg, Richtstraße, Rosenstraße, Scharf-
richtergasse, Schleusenstraße, Seestraße, Wasserstraße 

Wahllokal: Haus Uckermark, Hoher Steinweg 17-18 – barrierefrei 
 

Wahlbezirk 3: Stadt Angermünde 
 Am Krötenberg, Blumenberger Mühle, Blumenberger-Mühlen-Weg, 

Mürower Weg, Prenzlauer Straße, Schloßwall, Templiner Straße 
Wahllokal: Einstein-Gymnasium, Heinrichstraße 7 – barrierefrei 

 
Wahlbezirk 4: Stadt Angermünde 

 Am Friedenspark, Am Kamp, Bahnhofsplatz, Berliner Straße, Bär-
bel-Wachholz-Weg, Gartenstraße, Heinrichstraße, Himmelsleiter, 
Karlstraße, Kirchplatz, Oberwall, Oderberger Straße, Ring, Straße 
des Friedens, Wallgarten 

Wahllokal: Volkssolidarität e.V., Straße des Friedens 5a - barrierefrei 
 

Wahlbezirk 5: Stadt Angermünde 
 Am Tanger, Am Wolletzsee, Eichenhof, Erlengrund, Erlenhain, Ru-

dolf-Breitscheid-Straße, Triftstraße 
Wahllokal: Schule für Ergotherapie, Rudolf-Breitscheid-Straße 41a – barriere-

frei 
 

Wahlbezirk 6: Stadt Angermünde 
 Birkenweg, Gehegemühle, Grundmühlenweg, Gustav-Bruhn-

Straße, Jahnstraße, Rudolf-Harbig-Straße 
Wahllokal: Gustav-Bruhn-Grundschule, Rudolf-Harbig-Straße 12 - barrierefrei 

 
Wahlbezirk 7: Stadt Angermünde 

 Bergstraße, Blumenberger Mühlenweg, Ernst-Kamieth-Straße, 
Georg-Wolff-Straße, Joachimsthaler Straße, Kapellenweg, 
Pestalozzistraße, Werner-Seelenbinder-Straße, Wiesenstraße 

Wahllokal: Gustav-Bruhn-Grundschule (Mensa), Rudolf-Harbig-Straße 12 - 
barrierefrei 

 
Wahlbezirk 8: Stadt Angermünde 

 Ahornweg, Am Waldrand, Berliner Tor, Birkenallee, Ehm-Welk-
Straße, Erlenweg, Espelkamper Weg, Kastanienallee, Leistenhof, 
Lügder Weg, Nordring, Parkweg, Puschkinallee, Schmargendorfer 
Weg, Sternfelder Straße, Südring, Zuchenberger Straße 

Wahllokal: Ehm-Welk Oberschule / neue Mensa, Puschkinallee 30a - barriere-
frei 

 
Wahlbezirk 9: Ortsteil Altkünkendorf / Ortsteil Wolletz 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Altkünkendorfer Straße 20 - barrierefrei 

 
Wahlbezirk 10: Ortsteil Biesenbrow 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Heidenstraße 6 - barrierefrei 

 
Wahlbezirk 12: Ortsteil Bruchhagen 
Wahllokal: Versammlungsraum, Schöne Aussicht 16 - barrierefrei 

 
Wahlbezirk 13: Ortsteil Crussow 
Wahllokal: Vereinshaus, Gellmersdorfer Straße 1a - barrierefrei 

 
Wahlbezirk 14: Ortsteil Frauenhagen 
Wahllokal: Vereinshaus, Alte Dorfstraße 13 - barrierefrei 
 
Wahlbezirk 15: Ortsteil Gellmersdorf 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Kirchweg 3 - nicht barrierefrei 
 
Wahlbezirk 16: Ortsteil Görlsdorf 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Zum Postbruch 2 – barrierefrei 
 
Wahlbezirk 17: Ortsteil Greiffenberg 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Burgstraße 5-6 - barrierefrei 
 
Wahlbezirk 18: Ortsteil Günterberg 
Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus, Dorfmitte 32 - barrierefrei 
 
Wahlbezirk 19: Ortsteil Herzsprung / Ortsteil Bölkendorf 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Lindenstraße 15 - nicht barrierefrei 
 
Wahlbezirk 20: Ortsteil Kerkow 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Kerkower Dorfstraße 7 – barrierefrei 
 
Wahlbezirk 21: Ortsteil Mürow 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 13 - barrierefrei 
 
Wahlbezirk 22: Ortsteil Neukünkendorf 
Wahllokal: Gemeindezentrum, Straße am Haussee 11 - barrierefrei 
 
Wahlbezirk 23: Ortsteil Schmargendorf / Ortsteil Zuchenberg 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Zum Dorfanger 35 - barrierefrei 
 
Wahlbezirk 24: Ortsteil Schmiedeberg 
Wahllokal: Versammlungsraum, Dorfstraße 46 - nicht barrierefrei 
 
Wahlbezirk 25: Ortsteil Steinhöfel 
Wahllokal: Versammlungsraum der Feuerwehr, Steinhöfler Straße 37 – nicht 

barrierefrei 
 
Wahlbezirk 26: Ortsteil Stolpe 
Wahllokal: Versammlungsraum, Leopold-von-Buch-Straße 35 - nicht barriere-

frei 
 
Wahlbezirk 27: Ortsteil Welsow 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Am Töpferberg 23a - barrierefrei 
 
Wahlbezirk 28: Ortsteil Wilmersdorf 
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus, Wilmersdorfer Straße 20 - barrierefrei 
 
Wahlbezirk 30: Ortsteil Dobberzin 
Wahllokal: Vereinshaus, Dobberziner Dorfstraße 2 – nicht barrierefrei 

 
Der Wahlbezirk und das Wahllokal, in dem die Wahlberechtigten wählen können, 
sind in den Wahlberechtigungen, die den Wahlberechtigten übersandt wurden, an-
gegeben. 

 
3. Jede wahlberechtigte Person hat bei der Wahl des Landrates eine Stimme. 
 
4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal bereitgehalten. 

 
5. Bei der Wahl des Landrates muss die wählende Person den/die Bewerber/in, dem/der 

sie ihre Stimme geben will, durch Ankreuzen eindeutig kennzeichnen. 
 
6. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstands über ihre Person aus-

zuweisen. 
 

7. Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann ihre Stimme nur in 
dem für sie zuständigen Wahllokal abgeben. 

 
8. Eine wahlberechtigte Person, die einen Wahlschein besitzt, kann bei der Wahl des 

Landrates 

− durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises oder 

− durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
9. Die Briefwahl wird wie folgt ausgeübt: 

 
a) Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet ihren Stimm-

zettel. 
b) Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Wahlumschlag und ver-

schließt diesen. 
c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem Wahlschein 

vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl. 
d) Sie legt den verschlossenen Wahlumschlag und den unterzeichneten Wahlschein in 

den amtlichen Wahlbriefumschlag. 
e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag. 
f) Sie übersendet den Wahlbrief an die zuständige, auf dem Wahlbriefumschlag ange-

gebene Stelle so rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden. 

 
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die 
Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens 
(Hilfsperson) bedienen. Die Hilfsperson hat durch Unterschreiben der Versicherung an Ei-
des Statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der 
wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat. 
 
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
bei der Wahlbehörde ab, so soll sie die Gelegenheit haben, die Briefwahl an Ort und 
Stelle auszuüben. 

 
 

10. Die Wahlhandlungen sowie die im Anschluss an die Wahlhandlungen erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, 
sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch 
Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.  

 
11. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht bei jeder Wahl nur einmal und nur persönlich 

ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
 

Angermünde, den 13.03.2026 
 
 
 
 
 

U. Ehrhardt (Dienstsiegel) 
Bürgermeisterin 



 


